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1 U 1009/04 Menzer,
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Landgericht Koblenz ~ als Urkundsbeamter der

Geschaftsstelle

iy

:mm i (",0 ll

l%w

OBERLANDESGERICHT
KOBLENZ

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

1. L...P....... Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG,

Beklagte und Berufungsklager,
Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte
gegen

M.. Bau-Softw?re-GmbH,

Klagerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwalte

wegen Forderung aus Software-Wartungsvertrag.
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Der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz hat durch den Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Trueson und die Richter am Oberlandesgericht Stein und

Dr.ltzel auf die mindliche Verhandlung vom 8. Dezember 2004

fir Recht erkannt;

Die Berufung der Beklagten gegen das am 5. Juli 2004 verkiindete Ur-
teil der 16. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz wird zuriickgewie-
sen.

2
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten als Gesamt-
schuldner zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:
l.

Die Klagerin verlangt von den Beklagten die vertraglich vereinbarte Vergutung fur
die Wartung von Software (Fachsoftware fiir das Baugewerbe).

Die Klagerin verkaufte ab 1992 den Beklagten Software fur ihre Unternehmén im
Baubereich. Die Parteien schlossen Wartungsvertrage fur diese Software ab. Im
Februar 1997 wurden neue Programmversionen durch die Klagerin an die Beklag-
ten ausgeliefert.

Im Juli 1999 vereinbarten die Parteien den Einsatz dieser Fachsoftware fur das
Baugewerbe auch an weiteren Standorten der "P....... -Gruppe". Auch der Soft-
ware-Wartungsvertrag wurde auf diese neuen Standorte ausgedehnt
(Wartungspauschale 40.000 DM).

* Nachdem die Klagerin angekiindigt hatte, ab Januar 2004 keine weiteren War-

tungsleistungen firr die gelieferten Softwareprodukte mehr erbringen zu wollen,
beglich die Beklagte zu 1. die Rechnungen fiir die Jahre 2002 und 2003 far War-
tungsleistungen nicht mehr. Diese Rechnungsbetrage liegen der Klage zugrunde.

Nach Ankiindigung der Einstellung der Wartungsleistungen ab 2004 durch die
Klagerin leitete die Beklagte zu 1. Arbeiten zur Einfuhrung einer neuen Software
fir das Baugewerbe in inrer Unternehmensgruppe ein und macht Aufwendungen
in Klage ubersteigender Hohe geltend, die sie unbedingt als Schadensersatz-
anspruch zur Aufrechnung gegen die Klageforderung stellt.

Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang zugesprochen und dies im We-
sentlichen damit begriindet, dass die Klagerin keine Vertragsverletzung begangen
habe und mithin den Beklagten auch nicht ersatzpflichtig sei. Vor allem habe die
Klagerin ein Recht zur Kiindigung des Wartungsvertrages zum Ende des Jahres
2003 gehabt. Diese Kundigung habe auch nicht gegen den Grundsatz von "Treu
und Glauben" verstofRen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr erstinstanzliches
Ziel (Klageabweisung) weiterverfolgen. Sie begrinden dies vor allem damit, dass
eine Kiindigung zum einen nicht erklért worden sei, eine solche zudem rechtlich
unzulassig gewesen wére und die beabsichtigte Einstellung der Wartungsarbeiten
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ab 2004 demnach eine Vertragsverletzung darstelle, aus der sich der zur Aufrech-
nung gestellte Schadensersatzanspruch ableite.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze, den weiter zu den Akten
gereichten Unterlagen sowie auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (Seite
2-4, Bl. 75-77 d.A.) verwiesen.

Die zulassige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Die Beklag-
ten kdnnen Gegenrechte gegen die Wartungsgebuhren fir 2002, 2003 in —un-
streitiger- Hohe von 18.386,06 EUR nicht mit Erfolg geltend machen; die Aufrech-
nung greift nicht durch. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung
verurteilt.

1. Die Klagesumme -Wartungsgebiihren fiir 2002 und 2003- ist der H6he nach
unstreitig.

Die zur Aufrechnung gestellten Gegenanspriiche -Aufwendungen fiir ein Software-

‘Nachfolgesystem- kdnnen sich allenfalls aus §§ 280, 281 BGB ableiten. Als Scha-

densersatzanspriiche setzen sie ein vertragswidriges Verhalten der Klagerin vor-

aus.
Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

2. Die Klagerin hat ab April 2003 zu Recht die Erbringung von weiteren Wartungs-
leistungen fiir die Beklagten eingestellt, da diese -Beklagten- fiir 2002 und 2003
die falligen Wartungsgebiihren nicht gezahlt hatten, §§ 273, 320 BGB (s. auch
Redeker, IT-Recht in der Praxis,3. Aufl. Rn. 673). Zur Vermeidung von Wiederho-
lungen wird insoweit auf die Uberzeugenden Ausfilhrungen in dem angefochtenen
Urteil (Seite 5, Bl. 78 d.A.) verwiesen.

3. Auch soweit die Klagerin angekiindigt hat, ab 2004 keine Wartungsleistungen
mehr fur die Beklagten erbringen zu wollen, liegt ein vertragswidriges Verhalten im
vorliegenden Fall nicht vor.

a) Zunachst einmal geht der Senat in Ubereinstimmung mit der angefochtenen
Entscheidung davon aus, dass die Ankiindigung der Klagerin, die Wartungsarbei-
ten ab 2004 einstellen zu wollen, nicht die Ankiindigung eines vertragswidrigen
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Verhaltens, eines beabsichtigten kiinftigen VertragsverstoRes beinhaltet, sondern
dies rechtlich eine Kiindigung des Wartungsvertrages bedeutet. Dies folgt fiir den
Senat zweifelsfrei aus der Auslegung dieser Erklarung aus der Sicht eines objekti-
ven Dritten, § 133 BGB.

Daran andert auch die von den Prozessbevollmachtigten in der Sitzung vom 5.

Mai 2004 abgegebenen Erklarung hinsichtlich einer Kiindigung nichts, denn hier-
mit war nach den Klarstellungen in der Verhandlung vor dem Senat lediglich ge-
meint, dass eine ausdriickliche (weitere) Kiindigung von keiner der Parteien erklart
worden sei.

Mithin liegt eine Kuindigung der Klagerin zum Ende des Jahres 2003 vor.

b) Zu einer derartigen Kiindigung war die Klagerin nach den getroffenen \)ert'Fagli-
chen Absprachen (Allgemeine Wartungsbedingungen fir Software-Produkte - Nr.7
"Vertragsbeendigung", Bl. 9 d.A.) auch berechtigt. Hiernach wurde das Vertrags-
verhaltnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es konnte von beiden Seiten mit
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres gekiindigt
werden. Fur den Kunden bestand dariiber hinaus ein Sonderkiindigungsrecht bei
Wegfall des Risikos.

Diese Bestimmungen verstof3en nicht gegen §§ 307-309 BGB; vor allem verletzen
sie nicht § 309 Nr.9 BGB. Soweit die Beklagten wohl geltend machen wollen, dass
eine Kiindigung durch die Klégerin vor Ablauf des "Lebenszyklusses" (ca. 5 Jahre)
fur das eingesetzte Software-Produkt nicht zulassig sein soll, den §§ 307 ff BGB
widerspreche, mithin das vereinbarte Kiindigungsrecht fiir diesen Zeitraum nicht
wirksam sei, dringt sie mit diesem Einwand unter Beriicksichtigung der gesetzge-
berischen Wertungen nicht durch. Es bestehen schon durchgreifende Zweifel, ob
§ 309 Nr.9 BGB als auf den Schutz des Verbrauchers zugeschnittene Vorschrift
Uberhaupt im geschéftlichen Verkehr zwischen Unternehmern, wie im vorliegen-
den Fall, Anwendung finden kann (ablehnend H. Redeker, |IT-Recht in der Praxis,
3. Auflage, Rn. 664). Es ergibt sich aus den gesetzgeberischen Festlegungen ge-
rade, dass eine Uber zwei Jahre hinausgehende Bindung, so wie - sogar noch wei-
tergehend - von den Beklagten gefordert, nicht dem gesetzgeberischen Leitbild
entspricht und die vertraglichen Abreden unter Nr.7 der Vertragsbedingungen ge-
setzeskonform sind. Ein Versto gegen die §§ 307 ff BGB liegt mithin hier ersicht-
lich nicht vor (so wohl auch J. Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3. Aufl., K
184, 188 f.).
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Die Klagerin konnte demnach zu Recht zum Ende des Jahres 2003 den geschlos-
senen Wartungsvertrag kiindigen.

c) Diese Kindigung verstield im vorliegenden Fall auch nicht gegen den Grund-
satz von "Treu und Glauben", § 242 BGB. In Literatur und Rechtsprechung wer-
den in seltenen Einzelfallen solche Kiindigungsausschlusse diskutiert, z.B. fur den
Fall, dass das Wartungsunternehmen bei noch neuer und aktuell auf dem Markt
vertriebener Software sich bewusst einem bereits bei Vertragsschluss erkennbar
gewordenem Anpassungsbedarf (Umstellung auf das Jahre 2000, Euroumstellung
u.a.; s. OLG KéIn, CR 1998, 720 f. sowie Bartsch, Softwarepflege nach neuem
Schuldrecht, NJW 2002, 1526 ff., 1530) entziehen will oder aber ggfls. in dem Fall,
in dem durch eine Kiindigung der Kunde zur Zahlung von nicht geschuldeten Leis-
tungen gebracht werden soll (vgl. OLG Koblenz, NJW 1993, 3144 ff., Redeker; IT-
Recht in der Praxis, 3.Aufl., Rn.665 - m.w.N.). Ein solcher Ausnahmefall in tat-
sachlicher Hinsicht liegt hier ersichtlich nicht vor. Weitergehende Einschrankungen
des Kiindigungsrechts Gber "Treu und Glauben" greifen hier nicht ein.

aa) Zunachst einmal ist klarzustellen, dass ohne individuell getroffene vertragliche
Absprachen Gber eine langfristige Vertragsdauer (Mindestlaufzeiten von vier bis
sieben Jahren, siehe J.Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3.Aufl., Rn. K 185)
keine generelle Pflicht des Wartungsunternehmens tber "Treu und Glauben" kon-
struiert werden kann, diese Wartungsleistungen fiir den gesamten "Lebenszyklus"
einer verkauften Software sicherzustellen, einmal eingegangene Wartungsvertra-
ge in diesem Zeitraum nicht zu kindigen.

bb) Eine derartige Verpflichtung bestiinde schon tberhaupt nicht hinsichtlich eines
entsprechenden Zeitraumes (Lebenszyklus - ca. funf Jahre), berechnet ab dem
Zeitpunkt, ab dem diese Software letztmals am Markt angeboten wird.

Hierauf indes berufen sich die Beklagten. Die streitgegenstandliche Software wur-
de -unstreitig- bis 2002 verkauft. Nach Ansicht der Beklagten besteht unter Beru-
fung auf die vereinzelt gebliebene Entscheidung LG Kéin, CR 1999, 218 ff. (ab-
lehnend Schneider aaO. K 186) eine Wartungsverpflichtung der Klagerin innen
gegeniiber bis ins Jahr 2007. Eine derart weitgehende Wartungsverpflichtung, der
Ausschluss des Kiundigungsrechts, 148t sich unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt begrinden; dies vor allem auch deshalb, weil nicht an das konkret zwischen
den Parteien bestehende Vertragsverhaltnis (Softwarekauf durch die Beklagte)

-abgestellt, sondern die Verfugbarkeit des Produkts auf dem Markt als entschei-

dend angesehen wird. Diese Ansicht verkennt auch Sinn und Zweck eines War-
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tungsvertrages sowie die Abgrenzung zu den Pflichten aus dem Gewahrleistungs-
recht, die wesentlich eingeschrankter sind.

cc) Vereinzelt ist auch die Auffassung in der Literatur geblieben (siehe Zahrnt,
Vertragsgestaltung fur DV-Anwender, 3.Aufl., Nr.14.1 (4)), die eine Pflegever-
pflichtung, den Ausschluss des Kiindigungsrechtes fiir Software-Wartungsvertrige
solange als gegeben ansehen will, wie die Gewahrleistung fiir am Markt befindli-
che Produkte dauert, d.h. fir den Zeitraum: Verfugbarkeit am Markt zuziglich ge-
setzlicher Gewabhrleistungsfristen.

dd) Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass - wenn Uiberhaupt - allen-
falls von einer (berechtigten) Erwartung des Nutzers dahin ausgegangen werden
kann, dass die Softwarepflege fur den Zeitraum des Lebenszyklusses fiir das bei
ihm konkret eingesetzte Programm gesichert sein muss, d.h. fir den Zeitraum von
etwa funf Jahren ab Nutzungsbeginn bei dem betreffenden Kunden, hier bei den
Beklagten, die Softwarepflege, - wartung sichergestellt sein muss (siehe auch
Zahrnt a.a.0.- 14.2). Dies kann mit dem Gedanken gerechtfertigt werden, dass der
mit dem Erwerb einer Software intendierte Vertrags-, Leistungszweck, die Nut-
zungsmdglichkeit der Programme flr eine gewisse Zeit (Lebenszyklus), gesichert
sein muss (s. LG Kdln aaO. - Nebenpflicht aus dem urspriinglichen Software-
Erwerbsvertrag).

d) Unter Beriicksichtigung dieser Uberlegungen stellt der Senat fest, dass die bei
den Beklagten eingesetzte Programmversion von 1997 herriihrt. Die Veranderun-
gen in 1999 waren nur punktuell (Wahrungsanpassung, Umstellung auf das Jahr
2000) und fuhrten zu keiner neuen Software-Version. Mithin war die Klagerin
selbst nach der Auffassung berechtigt zu kiindigen, nach der eine Wartungsver-
pflichtung fur die Zeit des Lebenszyklusses der eingesetzten Software (ca. funf
Jahren) ab Nutzungsbeginn besteht. Hiernach war die Klagerin in jedem Fall be-
rechtigt, die Wartung zum Ende des Jahres 2003 einzustellen.

e) Zum gleichen Ergebnis kommt die vom Senat eindeutig als vorzugswiirdig an-
gesehene Auffassung, dass es in der Autonomie und Verantwortung der Parteien
liegt, gerade wenn es sich wie im vorliegenden Fall um Unternehmen handelt, eine
Mindestwartungszeit - sofern gewollt - selbstandig frei auszuhandeln und es inso-
weit -abgesehen von Ausnahmeféllen in tatsachlicher Hinsicht- keinen generellen
Ausschluss von Kundigungsrechten fir die ersten drei bis funf bis sieben Jahre

. unter dem Gesichtspunkt "Treu und Glauben" geben kann (so wohl auch Bartsch
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aa0., Schneider aaO. K 184 ff., Redeker aaO. Rn. 674 ff. - jew. m.w.Nachw.).
Hiernach ist die verwendete Klausel ohne jede Abstriche wirksam und im vorlie-
genden Fall auch anwendbar (Vertragsverhaltnis auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen, Kiindigungsmdéglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf
eines jeden Vertragsjahres). Die Klagerin hat mithin zu Recht gekandigt; inr Kin-
digungsrecht war unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eingeschrankt oder
auSgeschIossen. ' '

Ob die Beklagten im Fall der berechtigten Kiindigung Rechte aus dem Software-
Uberlassungevertrag auf Uberlassung von Unterlagen und Materialien (Pro-
gramm-/ Source-Code) zum Zwecke der weiteren Wartung durch Dritte haben,
steht hier nicht zur Entscheidung.

Der Senat kann sich zur Begriindung dieser Auffassung auch auf die Gewohnhei-
ten, Verkehrssitten in diesem Geschéaftsbereich (Software-Wartung) berufen. In
den "Besonderen Vertragsbedingungen fiir die Pflege von DV-Programmen"
(BVB-Pflege) war in § _3‘festgelegt, dass eine Mindestleistungsdauer jeweils in-
dividuell festgelegt werden kann. Es folgt danach dann eine Verlangerung auf un-
bestimmte Zeit (nach Ablauf der Mindestleistungsdauer). Eine Kiindigung ist mit
einer Frist von sechs Monaten vorgesehen. In den neueren "Erganzenden Ver-
tragsbedingungen fur die Pflege von Standardsoftware" (EVB-IT-Pflege S) ist un-
- ter Nr. 4 vorgesehen, dass grundsatzlich individuell eine Leistungsdauer verein-
bart werden kann (Mindestvertragsdauer) und der Vertrag jeweils mit einer Frist
von drei Monaten kundbar ist.

Diese intensiv zwischen maRgebenden Firmen und Organisationen im IT-Bereich
ausgehandelten Vertragsbedingungen gehen gerade nicht von einer vorgegebe-
nen, festgelegten Mindestvertragsdauer (fur die Zeit des Lebenszyklusses der
eingesetzten Software) aus, sondern uberlassen diese Festlegung den Vertrags-
parteien. Hieraus kann u.a. auch gefolgert werden, dass es in diesem Marktseg-
ment kein berechtigtes Vertrauen dahingehend geben kann, dass ohne getroffene
Absprachen der Wartungsverpflichtete in jedem Fall die Pflege und Wartung der
eingesetzten Software fur die Dauer des Lebenszyklusses garantiert, ein Kiindi-
gungsrecht fur diesen Zeitraum ausgeschlossen ist.

f) Nach allem waren die zwischen den Parteien getroffenen Absprachen hinsicht-
lich der Vertragsbeendigung (Kiindigung) wirksam; die Kiindigung durch die Kla-
gerin zum Ende des Jahres 2003 war auch aus tatsachlichen Umstanden des Ein-
zelfalls nicht ausgeschlossen. Mithin erfolgte die Kiindigung zu Recht. Eine Ver-
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tragsverletzung durch die Kléagerin ist nicht gegeben. Die Beklagte kann sich auf
Gegenrechte, Schadensersatzanspriiche, die eine Vertragsverletzung der Klagerin
zwingend voraussetzen wiirden, nicht mit Erfolg berufen.

4. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung der vertraglich ver-
einbarten Wartungsgebi]hren fur die Jahre 2002 und 2003 verurteilt. Gegenrechte
stehen ihnen nicht zu. Ihre Berufung hat in der Sache keinen Erfolg und ist daher
zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 97 Abs.1, 100 ZPO:; die Entscheidung
zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 713 ZPO.

Der Wert des Berufungsverfahrens wird auf 18.386 EUR festgesetzt.

Trueson Stein | Dr.ltzel
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Der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz hat durch den Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Trueson und die Richter am Oberlandesgericht Stein und

Dr.ltzel auf die mindliche Verhandlung vom 8. Dezember 2004

fir Recht erkannt;

Die Berufung der Beklagten gegen das am 5. Juli 2004 verkiindete Ur-
teil der 16. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz wird zuriickgewie-
sen.

2
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten als Gesamt-
schuldner zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:
l.

Die Klagerin verlangt von den Beklagten die vertraglich vereinbarte Vergutung fur
die Wartung von Software (Fachsoftware fiir das Baugewerbe).

Die Klagerin verkaufte ab 1992 den Beklagten Software fur ihre Unternehmén im
Baubereich. Die Parteien schlossen Wartungsvertrage fur diese Software ab. Im
Februar 1997 wurden neue Programmversionen durch die Klagerin an die Beklag-
ten ausgeliefert.

Im Juli 1999 vereinbarten die Parteien den Einsatz dieser Fachsoftware fur das
Baugewerbe auch an weiteren Standorten der "P....... -Gruppe". Auch der Soft-
ware-Wartungsvertrag wurde auf diese neuen Standorte ausgedehnt
(Wartungspauschale 40.000 DM).

* Nachdem die Klagerin angekiindigt hatte, ab Januar 2004 keine weiteren War-

tungsleistungen firr die gelieferten Softwareprodukte mehr erbringen zu wollen,
beglich die Beklagte zu 1. die Rechnungen fiir die Jahre 2002 und 2003 far War-
tungsleistungen nicht mehr. Diese Rechnungsbetrage liegen der Klage zugrunde.

Nach Ankiindigung der Einstellung der Wartungsleistungen ab 2004 durch die
Klagerin leitete die Beklagte zu 1. Arbeiten zur Einfuhrung einer neuen Software
fir das Baugewerbe in inrer Unternehmensgruppe ein und macht Aufwendungen
in Klage ubersteigender Hohe geltend, die sie unbedingt als Schadensersatz-
anspruch zur Aufrechnung gegen die Klageforderung stellt.

Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang zugesprochen und dies im We-
sentlichen damit begriindet, dass die Klagerin keine Vertragsverletzung begangen
habe und mithin den Beklagten auch nicht ersatzpflichtig sei. Vor allem habe die
Klagerin ein Recht zur Kiindigung des Wartungsvertrages zum Ende des Jahres
2003 gehabt. Diese Kundigung habe auch nicht gegen den Grundsatz von "Treu
und Glauben" verstofRen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr erstinstanzliches
Ziel (Klageabweisung) weiterverfolgen. Sie begrinden dies vor allem damit, dass
eine Kiindigung zum einen nicht erklért worden sei, eine solche zudem rechtlich
unzulassig gewesen wére und die beabsichtigte Einstellung der Wartungsarbeiten

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 4 -

ab 2004 demnach eine Vertragsverletzung darstelle, aus der sich der zur Aufrech-
nung gestellte Schadensersatzanspruch ableite.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze, den weiter zu den Akten
gereichten Unterlagen sowie auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (Seite
2-4, Bl. 75-77 d.A.) verwiesen.

Die zulassige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Die Beklag-
ten kdnnen Gegenrechte gegen die Wartungsgebuhren fir 2002, 2003 in —un-
streitiger- Hohe von 18.386,06 EUR nicht mit Erfolg geltend machen; die Aufrech-
nung greift nicht durch. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung
verurteilt.

1. Die Klagesumme -Wartungsgebiihren fiir 2002 und 2003- ist der H6he nach
unstreitig.

Die zur Aufrechnung gestellten Gegenanspriiche -Aufwendungen fiir ein Software-

‘Nachfolgesystem- kdnnen sich allenfalls aus §§ 280, 281 BGB ableiten. Als Scha-

densersatzanspriiche setzen sie ein vertragswidriges Verhalten der Klagerin vor-

aus.
Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

2. Die Klagerin hat ab April 2003 zu Recht die Erbringung von weiteren Wartungs-
leistungen fiir die Beklagten eingestellt, da diese -Beklagten- fiir 2002 und 2003
die falligen Wartungsgebiihren nicht gezahlt hatten, §§ 273, 320 BGB (s. auch
Redeker, IT-Recht in der Praxis,3. Aufl. Rn. 673). Zur Vermeidung von Wiederho-
lungen wird insoweit auf die Uberzeugenden Ausfilhrungen in dem angefochtenen
Urteil (Seite 5, Bl. 78 d.A.) verwiesen.

3. Auch soweit die Klagerin angekiindigt hat, ab 2004 keine Wartungsleistungen
mehr fur die Beklagten erbringen zu wollen, liegt ein vertragswidriges Verhalten im
vorliegenden Fall nicht vor.

a) Zunachst einmal geht der Senat in Ubereinstimmung mit der angefochtenen
Entscheidung davon aus, dass die Ankiindigung der Klagerin, die Wartungsarbei-
ten ab 2004 einstellen zu wollen, nicht die Ankiindigung eines vertragswidrigen

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 5 -

Verhaltens, eines beabsichtigten kiinftigen VertragsverstoRes beinhaltet, sondern
dies rechtlich eine Kiindigung des Wartungsvertrages bedeutet. Dies folgt fiir den
Senat zweifelsfrei aus der Auslegung dieser Erklarung aus der Sicht eines objekti-
ven Dritten, § 133 BGB.

Daran andert auch die von den Prozessbevollmachtigten in der Sitzung vom 5.

Mai 2004 abgegebenen Erklarung hinsichtlich einer Kiindigung nichts, denn hier-
mit war nach den Klarstellungen in der Verhandlung vor dem Senat lediglich ge-
meint, dass eine ausdriickliche (weitere) Kiindigung von keiner der Parteien erklart
worden sei.

Mithin liegt eine Kuindigung der Klagerin zum Ende des Jahres 2003 vor.

b) Zu einer derartigen Kiindigung war die Klagerin nach den getroffenen \)ert'Fagli-
chen Absprachen (Allgemeine Wartungsbedingungen fir Software-Produkte - Nr.7
"Vertragsbeendigung", Bl. 9 d.A.) auch berechtigt. Hiernach wurde das Vertrags-
verhaltnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es konnte von beiden Seiten mit
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres gekiindigt
werden. Fur den Kunden bestand dariiber hinaus ein Sonderkiindigungsrecht bei
Wegfall des Risikos.

Diese Bestimmungen verstof3en nicht gegen §§ 307-309 BGB; vor allem verletzen
sie nicht § 309 Nr.9 BGB. Soweit die Beklagten wohl geltend machen wollen, dass
eine Kiindigung durch die Klégerin vor Ablauf des "Lebenszyklusses" (ca. 5 Jahre)
fur das eingesetzte Software-Produkt nicht zulassig sein soll, den §§ 307 ff BGB
widerspreche, mithin das vereinbarte Kiindigungsrecht fiir diesen Zeitraum nicht
wirksam sei, dringt sie mit diesem Einwand unter Beriicksichtigung der gesetzge-
berischen Wertungen nicht durch. Es bestehen schon durchgreifende Zweifel, ob
§ 309 Nr.9 BGB als auf den Schutz des Verbrauchers zugeschnittene Vorschrift
Uberhaupt im geschéftlichen Verkehr zwischen Unternehmern, wie im vorliegen-
den Fall, Anwendung finden kann (ablehnend H. Redeker, |IT-Recht in der Praxis,
3. Auflage, Rn. 664). Es ergibt sich aus den gesetzgeberischen Festlegungen ge-
rade, dass eine Uber zwei Jahre hinausgehende Bindung, so wie - sogar noch wei-
tergehend - von den Beklagten gefordert, nicht dem gesetzgeberischen Leitbild
entspricht und die vertraglichen Abreden unter Nr.7 der Vertragsbedingungen ge-
setzeskonform sind. Ein Versto gegen die §§ 307 ff BGB liegt mithin hier ersicht-
lich nicht vor (so wohl auch J. Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3. Aufl., K
184, 188 f.).
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Die Klagerin konnte demnach zu Recht zum Ende des Jahres 2003 den geschlos-
senen Wartungsvertrag kiindigen.

c) Diese Kindigung verstield im vorliegenden Fall auch nicht gegen den Grund-
satz von "Treu und Glauben", § 242 BGB. In Literatur und Rechtsprechung wer-
den in seltenen Einzelfallen solche Kiindigungsausschlusse diskutiert, z.B. fur den
Fall, dass das Wartungsunternehmen bei noch neuer und aktuell auf dem Markt
vertriebener Software sich bewusst einem bereits bei Vertragsschluss erkennbar
gewordenem Anpassungsbedarf (Umstellung auf das Jahre 2000, Euroumstellung
u.a.; s. OLG KéIn, CR 1998, 720 f. sowie Bartsch, Softwarepflege nach neuem
Schuldrecht, NJW 2002, 1526 ff., 1530) entziehen will oder aber ggfls. in dem Fall,
in dem durch eine Kiindigung der Kunde zur Zahlung von nicht geschuldeten Leis-
tungen gebracht werden soll (vgl. OLG Koblenz, NJW 1993, 3144 ff., Redeker; IT-
Recht in der Praxis, 3.Aufl., Rn.665 - m.w.N.). Ein solcher Ausnahmefall in tat-
sachlicher Hinsicht liegt hier ersichtlich nicht vor. Weitergehende Einschrankungen
des Kiindigungsrechts Gber "Treu und Glauben" greifen hier nicht ein.

aa) Zunachst einmal ist klarzustellen, dass ohne individuell getroffene vertragliche
Absprachen Gber eine langfristige Vertragsdauer (Mindestlaufzeiten von vier bis
sieben Jahren, siehe J.Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3.Aufl., Rn. K 185)
keine generelle Pflicht des Wartungsunternehmens tber "Treu und Glauben" kon-
struiert werden kann, diese Wartungsleistungen fiir den gesamten "Lebenszyklus"
einer verkauften Software sicherzustellen, einmal eingegangene Wartungsvertra-
ge in diesem Zeitraum nicht zu kindigen.

bb) Eine derartige Verpflichtung bestiinde schon tberhaupt nicht hinsichtlich eines
entsprechenden Zeitraumes (Lebenszyklus - ca. funf Jahre), berechnet ab dem
Zeitpunkt, ab dem diese Software letztmals am Markt angeboten wird.

Hierauf indes berufen sich die Beklagten. Die streitgegenstandliche Software wur-
de -unstreitig- bis 2002 verkauft. Nach Ansicht der Beklagten besteht unter Beru-
fung auf die vereinzelt gebliebene Entscheidung LG Kéin, CR 1999, 218 ff. (ab-
lehnend Schneider aaO. K 186) eine Wartungsverpflichtung der Klagerin innen
gegeniiber bis ins Jahr 2007. Eine derart weitgehende Wartungsverpflichtung, der
Ausschluss des Kiundigungsrechts, 148t sich unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt begrinden; dies vor allem auch deshalb, weil nicht an das konkret zwischen
den Parteien bestehende Vertragsverhaltnis (Softwarekauf durch die Beklagte)

-abgestellt, sondern die Verfugbarkeit des Produkts auf dem Markt als entschei-

dend angesehen wird. Diese Ansicht verkennt auch Sinn und Zweck eines War-
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tungsvertrages sowie die Abgrenzung zu den Pflichten aus dem Gewahrleistungs-
recht, die wesentlich eingeschrankter sind.

cc) Vereinzelt ist auch die Auffassung in der Literatur geblieben (siehe Zahrnt,
Vertragsgestaltung fur DV-Anwender, 3.Aufl., Nr.14.1 (4)), die eine Pflegever-
pflichtung, den Ausschluss des Kiindigungsrechtes fiir Software-Wartungsvertrige
solange als gegeben ansehen will, wie die Gewahrleistung fiir am Markt befindli-
che Produkte dauert, d.h. fir den Zeitraum: Verfugbarkeit am Markt zuziglich ge-
setzlicher Gewabhrleistungsfristen.

dd) Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass - wenn Uiberhaupt - allen-
falls von einer (berechtigten) Erwartung des Nutzers dahin ausgegangen werden
kann, dass die Softwarepflege fur den Zeitraum des Lebenszyklusses fiir das bei
ihm konkret eingesetzte Programm gesichert sein muss, d.h. fir den Zeitraum von
etwa funf Jahren ab Nutzungsbeginn bei dem betreffenden Kunden, hier bei den
Beklagten, die Softwarepflege, - wartung sichergestellt sein muss (siehe auch
Zahrnt a.a.0.- 14.2). Dies kann mit dem Gedanken gerechtfertigt werden, dass der
mit dem Erwerb einer Software intendierte Vertrags-, Leistungszweck, die Nut-
zungsmdglichkeit der Programme flr eine gewisse Zeit (Lebenszyklus), gesichert
sein muss (s. LG Kdln aaO. - Nebenpflicht aus dem urspriinglichen Software-
Erwerbsvertrag).

d) Unter Beriicksichtigung dieser Uberlegungen stellt der Senat fest, dass die bei
den Beklagten eingesetzte Programmversion von 1997 herriihrt. Die Veranderun-
gen in 1999 waren nur punktuell (Wahrungsanpassung, Umstellung auf das Jahr
2000) und fuhrten zu keiner neuen Software-Version. Mithin war die Klagerin
selbst nach der Auffassung berechtigt zu kiindigen, nach der eine Wartungsver-
pflichtung fur die Zeit des Lebenszyklusses der eingesetzten Software (ca. funf
Jahren) ab Nutzungsbeginn besteht. Hiernach war die Klagerin in jedem Fall be-
rechtigt, die Wartung zum Ende des Jahres 2003 einzustellen.

e) Zum gleichen Ergebnis kommt die vom Senat eindeutig als vorzugswiirdig an-
gesehene Auffassung, dass es in der Autonomie und Verantwortung der Parteien
liegt, gerade wenn es sich wie im vorliegenden Fall um Unternehmen handelt, eine
Mindestwartungszeit - sofern gewollt - selbstandig frei auszuhandeln und es inso-
weit -abgesehen von Ausnahmeféllen in tatsachlicher Hinsicht- keinen generellen
Ausschluss von Kundigungsrechten fir die ersten drei bis funf bis sieben Jahre

. unter dem Gesichtspunkt "Treu und Glauben" geben kann (so wohl auch Bartsch
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aa0., Schneider aaO. K 184 ff., Redeker aaO. Rn. 674 ff. - jew. m.w.Nachw.).
Hiernach ist die verwendete Klausel ohne jede Abstriche wirksam und im vorlie-
genden Fall auch anwendbar (Vertragsverhaltnis auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen, Kiindigungsmdéglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf
eines jeden Vertragsjahres). Die Klagerin hat mithin zu Recht gekandigt; inr Kin-
digungsrecht war unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eingeschrankt oder
auSgeschIossen. ' '

Ob die Beklagten im Fall der berechtigten Kiindigung Rechte aus dem Software-
Uberlassungevertrag auf Uberlassung von Unterlagen und Materialien (Pro-
gramm-/ Source-Code) zum Zwecke der weiteren Wartung durch Dritte haben,
steht hier nicht zur Entscheidung.

Der Senat kann sich zur Begriindung dieser Auffassung auch auf die Gewohnhei-
ten, Verkehrssitten in diesem Geschéaftsbereich (Software-Wartung) berufen. In
den "Besonderen Vertragsbedingungen fiir die Pflege von DV-Programmen"
(BVB-Pflege) war in § _3‘festgelegt, dass eine Mindestleistungsdauer jeweils in-
dividuell festgelegt werden kann. Es folgt danach dann eine Verlangerung auf un-
bestimmte Zeit (nach Ablauf der Mindestleistungsdauer). Eine Kiindigung ist mit
einer Frist von sechs Monaten vorgesehen. In den neueren "Erganzenden Ver-
tragsbedingungen fur die Pflege von Standardsoftware" (EVB-IT-Pflege S) ist un-
- ter Nr. 4 vorgesehen, dass grundsatzlich individuell eine Leistungsdauer verein-
bart werden kann (Mindestvertragsdauer) und der Vertrag jeweils mit einer Frist
von drei Monaten kundbar ist.

Diese intensiv zwischen maRgebenden Firmen und Organisationen im IT-Bereich
ausgehandelten Vertragsbedingungen gehen gerade nicht von einer vorgegebe-
nen, festgelegten Mindestvertragsdauer (fur die Zeit des Lebenszyklusses der
eingesetzten Software) aus, sondern uberlassen diese Festlegung den Vertrags-
parteien. Hieraus kann u.a. auch gefolgert werden, dass es in diesem Marktseg-
ment kein berechtigtes Vertrauen dahingehend geben kann, dass ohne getroffene
Absprachen der Wartungsverpflichtete in jedem Fall die Pflege und Wartung der
eingesetzten Software fur die Dauer des Lebenszyklusses garantiert, ein Kiindi-
gungsrecht fur diesen Zeitraum ausgeschlossen ist.

f) Nach allem waren die zwischen den Parteien getroffenen Absprachen hinsicht-
lich der Vertragsbeendigung (Kiindigung) wirksam; die Kiindigung durch die Kla-
gerin zum Ende des Jahres 2003 war auch aus tatsachlichen Umstanden des Ein-
zelfalls nicht ausgeschlossen. Mithin erfolgte die Kiindigung zu Recht. Eine Ver-
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tragsverletzung durch die Kléagerin ist nicht gegeben. Die Beklagte kann sich auf
Gegenrechte, Schadensersatzanspriiche, die eine Vertragsverletzung der Klagerin
zwingend voraussetzen wiirden, nicht mit Erfolg berufen.

4. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung der vertraglich ver-
einbarten Wartungsgebi]hren fur die Jahre 2002 und 2003 verurteilt. Gegenrechte
stehen ihnen nicht zu. Ihre Berufung hat in der Sache keinen Erfolg und ist daher
zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 97 Abs.1, 100 ZPO:; die Entscheidung
zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 713 ZPO.

Der Wert des Berufungsverfahrens wird auf 18.386 EUR festgesetzt.

Trueson Stein | Dr.ltzel
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| am 12. Januar 2005

1 U 1009/04 Menzer,
16 O 401/03 Amtsinspektor
Landgericht Koblenz ~ als Urkundsbeamter der

Geschaftsstelle
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OBERLANDESGERICHT
KOBLENZ

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

1. L...P....... Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG,

Beklagte und Berufungsklager,
Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte
gegen

M.. Bau-Softw?re-GmbH,

Klagerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwalte

wegen Forderung aus Software-Wartungsvertrag.
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Der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz hat durch den Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Trueson und die Richter am Oberlandesgericht Stein und

Dr.ltzel auf die mindliche Verhandlung vom 8. Dezember 2004

fir Recht erkannt;

Die Berufung der Beklagten gegen das am 5. Juli 2004 verkiindete Ur-
teil der 16. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz wird zuriickgewie-
sen.

2
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten als Gesamt-
schuldner zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:
l.

Die Klagerin verlangt von den Beklagten die vertraglich vereinbarte Vergutung fur
die Wartung von Software (Fachsoftware fiir das Baugewerbe).

Die Klagerin verkaufte ab 1992 den Beklagten Software fur ihre Unternehmén im
Baubereich. Die Parteien schlossen Wartungsvertrage fur diese Software ab. Im
Februar 1997 wurden neue Programmversionen durch die Klagerin an die Beklag-
ten ausgeliefert.

Im Juli 1999 vereinbarten die Parteien den Einsatz dieser Fachsoftware fur das
Baugewerbe auch an weiteren Standorten der "P....... -Gruppe". Auch der Soft-
ware-Wartungsvertrag wurde auf diese neuen Standorte ausgedehnt
(Wartungspauschale 40.000 DM).

* Nachdem die Klagerin angekiindigt hatte, ab Januar 2004 keine weiteren War-

tungsleistungen firr die gelieferten Softwareprodukte mehr erbringen zu wollen,
beglich die Beklagte zu 1. die Rechnungen fiir die Jahre 2002 und 2003 far War-
tungsleistungen nicht mehr. Diese Rechnungsbetrage liegen der Klage zugrunde.

Nach Ankiindigung der Einstellung der Wartungsleistungen ab 2004 durch die
Klagerin leitete die Beklagte zu 1. Arbeiten zur Einfuhrung einer neuen Software
fir das Baugewerbe in inrer Unternehmensgruppe ein und macht Aufwendungen
in Klage ubersteigender Hohe geltend, die sie unbedingt als Schadensersatz-
anspruch zur Aufrechnung gegen die Klageforderung stellt.

Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang zugesprochen und dies im We-
sentlichen damit begriindet, dass die Klagerin keine Vertragsverletzung begangen
habe und mithin den Beklagten auch nicht ersatzpflichtig sei. Vor allem habe die
Klagerin ein Recht zur Kiindigung des Wartungsvertrages zum Ende des Jahres
2003 gehabt. Diese Kundigung habe auch nicht gegen den Grundsatz von "Treu
und Glauben" verstofRen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr erstinstanzliches
Ziel (Klageabweisung) weiterverfolgen. Sie begrinden dies vor allem damit, dass
eine Kiindigung zum einen nicht erklért worden sei, eine solche zudem rechtlich
unzulassig gewesen wére und die beabsichtigte Einstellung der Wartungsarbeiten
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ab 2004 demnach eine Vertragsverletzung darstelle, aus der sich der zur Aufrech-
nung gestellte Schadensersatzanspruch ableite.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze, den weiter zu den Akten
gereichten Unterlagen sowie auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (Seite
2-4, Bl. 75-77 d.A.) verwiesen.

Die zulassige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Die Beklag-
ten kdnnen Gegenrechte gegen die Wartungsgebuhren fir 2002, 2003 in —un-
streitiger- Hohe von 18.386,06 EUR nicht mit Erfolg geltend machen; die Aufrech-
nung greift nicht durch. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung
verurteilt.

1. Die Klagesumme -Wartungsgebiihren fiir 2002 und 2003- ist der H6he nach
unstreitig.

Die zur Aufrechnung gestellten Gegenanspriiche -Aufwendungen fiir ein Software-

‘Nachfolgesystem- kdnnen sich allenfalls aus §§ 280, 281 BGB ableiten. Als Scha-

densersatzanspriiche setzen sie ein vertragswidriges Verhalten der Klagerin vor-

aus.
Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

2. Die Klagerin hat ab April 2003 zu Recht die Erbringung von weiteren Wartungs-
leistungen fiir die Beklagten eingestellt, da diese -Beklagten- fiir 2002 und 2003
die falligen Wartungsgebiihren nicht gezahlt hatten, §§ 273, 320 BGB (s. auch
Redeker, IT-Recht in der Praxis,3. Aufl. Rn. 673). Zur Vermeidung von Wiederho-
lungen wird insoweit auf die Uberzeugenden Ausfilhrungen in dem angefochtenen
Urteil (Seite 5, Bl. 78 d.A.) verwiesen.

3. Auch soweit die Klagerin angekiindigt hat, ab 2004 keine Wartungsleistungen
mehr fur die Beklagten erbringen zu wollen, liegt ein vertragswidriges Verhalten im
vorliegenden Fall nicht vor.

a) Zunachst einmal geht der Senat in Ubereinstimmung mit der angefochtenen
Entscheidung davon aus, dass die Ankiindigung der Klagerin, die Wartungsarbei-
ten ab 2004 einstellen zu wollen, nicht die Ankiindigung eines vertragswidrigen
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Verhaltens, eines beabsichtigten kiinftigen VertragsverstoRes beinhaltet, sondern
dies rechtlich eine Kiindigung des Wartungsvertrages bedeutet. Dies folgt fiir den
Senat zweifelsfrei aus der Auslegung dieser Erklarung aus der Sicht eines objekti-
ven Dritten, § 133 BGB.

Daran andert auch die von den Prozessbevollmachtigten in der Sitzung vom 5.

Mai 2004 abgegebenen Erklarung hinsichtlich einer Kiindigung nichts, denn hier-
mit war nach den Klarstellungen in der Verhandlung vor dem Senat lediglich ge-
meint, dass eine ausdriickliche (weitere) Kiindigung von keiner der Parteien erklart
worden sei.

Mithin liegt eine Kuindigung der Klagerin zum Ende des Jahres 2003 vor.

b) Zu einer derartigen Kiindigung war die Klagerin nach den getroffenen \)ert'Fagli-
chen Absprachen (Allgemeine Wartungsbedingungen fir Software-Produkte - Nr.7
"Vertragsbeendigung", Bl. 9 d.A.) auch berechtigt. Hiernach wurde das Vertrags-
verhaltnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es konnte von beiden Seiten mit
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres gekiindigt
werden. Fur den Kunden bestand dariiber hinaus ein Sonderkiindigungsrecht bei
Wegfall des Risikos.

Diese Bestimmungen verstof3en nicht gegen §§ 307-309 BGB; vor allem verletzen
sie nicht § 309 Nr.9 BGB. Soweit die Beklagten wohl geltend machen wollen, dass
eine Kiindigung durch die Klégerin vor Ablauf des "Lebenszyklusses" (ca. 5 Jahre)
fur das eingesetzte Software-Produkt nicht zulassig sein soll, den §§ 307 ff BGB
widerspreche, mithin das vereinbarte Kiindigungsrecht fiir diesen Zeitraum nicht
wirksam sei, dringt sie mit diesem Einwand unter Beriicksichtigung der gesetzge-
berischen Wertungen nicht durch. Es bestehen schon durchgreifende Zweifel, ob
§ 309 Nr.9 BGB als auf den Schutz des Verbrauchers zugeschnittene Vorschrift
Uberhaupt im geschéftlichen Verkehr zwischen Unternehmern, wie im vorliegen-
den Fall, Anwendung finden kann (ablehnend H. Redeker, |IT-Recht in der Praxis,
3. Auflage, Rn. 664). Es ergibt sich aus den gesetzgeberischen Festlegungen ge-
rade, dass eine Uber zwei Jahre hinausgehende Bindung, so wie - sogar noch wei-
tergehend - von den Beklagten gefordert, nicht dem gesetzgeberischen Leitbild
entspricht und die vertraglichen Abreden unter Nr.7 der Vertragsbedingungen ge-
setzeskonform sind. Ein Versto gegen die §§ 307 ff BGB liegt mithin hier ersicht-
lich nicht vor (so wohl auch J. Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3. Aufl., K
184, 188 f.).
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Die Klagerin konnte demnach zu Recht zum Ende des Jahres 2003 den geschlos-
senen Wartungsvertrag kiindigen.

c) Diese Kindigung verstield im vorliegenden Fall auch nicht gegen den Grund-
satz von "Treu und Glauben", § 242 BGB. In Literatur und Rechtsprechung wer-
den in seltenen Einzelfallen solche Kiindigungsausschlusse diskutiert, z.B. fur den
Fall, dass das Wartungsunternehmen bei noch neuer und aktuell auf dem Markt
vertriebener Software sich bewusst einem bereits bei Vertragsschluss erkennbar
gewordenem Anpassungsbedarf (Umstellung auf das Jahre 2000, Euroumstellung
u.a.; s. OLG KéIn, CR 1998, 720 f. sowie Bartsch, Softwarepflege nach neuem
Schuldrecht, NJW 2002, 1526 ff., 1530) entziehen will oder aber ggfls. in dem Fall,
in dem durch eine Kiindigung der Kunde zur Zahlung von nicht geschuldeten Leis-
tungen gebracht werden soll (vgl. OLG Koblenz, NJW 1993, 3144 ff., Redeker; IT-
Recht in der Praxis, 3.Aufl., Rn.665 - m.w.N.). Ein solcher Ausnahmefall in tat-
sachlicher Hinsicht liegt hier ersichtlich nicht vor. Weitergehende Einschrankungen
des Kiindigungsrechts Gber "Treu und Glauben" greifen hier nicht ein.

aa) Zunachst einmal ist klarzustellen, dass ohne individuell getroffene vertragliche
Absprachen Gber eine langfristige Vertragsdauer (Mindestlaufzeiten von vier bis
sieben Jahren, siehe J.Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3.Aufl., Rn. K 185)
keine generelle Pflicht des Wartungsunternehmens tber "Treu und Glauben" kon-
struiert werden kann, diese Wartungsleistungen fiir den gesamten "Lebenszyklus"
einer verkauften Software sicherzustellen, einmal eingegangene Wartungsvertra-
ge in diesem Zeitraum nicht zu kindigen.

bb) Eine derartige Verpflichtung bestiinde schon tberhaupt nicht hinsichtlich eines
entsprechenden Zeitraumes (Lebenszyklus - ca. funf Jahre), berechnet ab dem
Zeitpunkt, ab dem diese Software letztmals am Markt angeboten wird.

Hierauf indes berufen sich die Beklagten. Die streitgegenstandliche Software wur-
de -unstreitig- bis 2002 verkauft. Nach Ansicht der Beklagten besteht unter Beru-
fung auf die vereinzelt gebliebene Entscheidung LG Kéin, CR 1999, 218 ff. (ab-
lehnend Schneider aaO. K 186) eine Wartungsverpflichtung der Klagerin innen
gegeniiber bis ins Jahr 2007. Eine derart weitgehende Wartungsverpflichtung, der
Ausschluss des Kiundigungsrechts, 148t sich unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt begrinden; dies vor allem auch deshalb, weil nicht an das konkret zwischen
den Parteien bestehende Vertragsverhaltnis (Softwarekauf durch die Beklagte)

-abgestellt, sondern die Verfugbarkeit des Produkts auf dem Markt als entschei-

dend angesehen wird. Diese Ansicht verkennt auch Sinn und Zweck eines War-
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tungsvertrages sowie die Abgrenzung zu den Pflichten aus dem Gewahrleistungs-
recht, die wesentlich eingeschrankter sind.

cc) Vereinzelt ist auch die Auffassung in der Literatur geblieben (siehe Zahrnt,
Vertragsgestaltung fur DV-Anwender, 3.Aufl., Nr.14.1 (4)), die eine Pflegever-
pflichtung, den Ausschluss des Kiindigungsrechtes fiir Software-Wartungsvertrige
solange als gegeben ansehen will, wie die Gewahrleistung fiir am Markt befindli-
che Produkte dauert, d.h. fir den Zeitraum: Verfugbarkeit am Markt zuziglich ge-
setzlicher Gewabhrleistungsfristen.

dd) Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass - wenn Uiberhaupt - allen-
falls von einer (berechtigten) Erwartung des Nutzers dahin ausgegangen werden
kann, dass die Softwarepflege fur den Zeitraum des Lebenszyklusses fiir das bei
ihm konkret eingesetzte Programm gesichert sein muss, d.h. fir den Zeitraum von
etwa funf Jahren ab Nutzungsbeginn bei dem betreffenden Kunden, hier bei den
Beklagten, die Softwarepflege, - wartung sichergestellt sein muss (siehe auch
Zahrnt a.a.0.- 14.2). Dies kann mit dem Gedanken gerechtfertigt werden, dass der
mit dem Erwerb einer Software intendierte Vertrags-, Leistungszweck, die Nut-
zungsmdglichkeit der Programme flr eine gewisse Zeit (Lebenszyklus), gesichert
sein muss (s. LG Kdln aaO. - Nebenpflicht aus dem urspriinglichen Software-
Erwerbsvertrag).

d) Unter Beriicksichtigung dieser Uberlegungen stellt der Senat fest, dass die bei
den Beklagten eingesetzte Programmversion von 1997 herriihrt. Die Veranderun-
gen in 1999 waren nur punktuell (Wahrungsanpassung, Umstellung auf das Jahr
2000) und fuhrten zu keiner neuen Software-Version. Mithin war die Klagerin
selbst nach der Auffassung berechtigt zu kiindigen, nach der eine Wartungsver-
pflichtung fur die Zeit des Lebenszyklusses der eingesetzten Software (ca. funf
Jahren) ab Nutzungsbeginn besteht. Hiernach war die Klagerin in jedem Fall be-
rechtigt, die Wartung zum Ende des Jahres 2003 einzustellen.

e) Zum gleichen Ergebnis kommt die vom Senat eindeutig als vorzugswiirdig an-
gesehene Auffassung, dass es in der Autonomie und Verantwortung der Parteien
liegt, gerade wenn es sich wie im vorliegenden Fall um Unternehmen handelt, eine
Mindestwartungszeit - sofern gewollt - selbstandig frei auszuhandeln und es inso-
weit -abgesehen von Ausnahmeféllen in tatsachlicher Hinsicht- keinen generellen
Ausschluss von Kundigungsrechten fir die ersten drei bis funf bis sieben Jahre

. unter dem Gesichtspunkt "Treu und Glauben" geben kann (so wohl auch Bartsch
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aa0., Schneider aaO. K 184 ff., Redeker aaO. Rn. 674 ff. - jew. m.w.Nachw.).
Hiernach ist die verwendete Klausel ohne jede Abstriche wirksam und im vorlie-
genden Fall auch anwendbar (Vertragsverhaltnis auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen, Kiindigungsmdéglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf
eines jeden Vertragsjahres). Die Klagerin hat mithin zu Recht gekandigt; inr Kin-
digungsrecht war unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eingeschrankt oder
auSgeschIossen. ' '

Ob die Beklagten im Fall der berechtigten Kiindigung Rechte aus dem Software-
Uberlassungevertrag auf Uberlassung von Unterlagen und Materialien (Pro-
gramm-/ Source-Code) zum Zwecke der weiteren Wartung durch Dritte haben,
steht hier nicht zur Entscheidung.

Der Senat kann sich zur Begriindung dieser Auffassung auch auf die Gewohnhei-
ten, Verkehrssitten in diesem Geschéaftsbereich (Software-Wartung) berufen. In
den "Besonderen Vertragsbedingungen fiir die Pflege von DV-Programmen"
(BVB-Pflege) war in § _3‘festgelegt, dass eine Mindestleistungsdauer jeweils in-
dividuell festgelegt werden kann. Es folgt danach dann eine Verlangerung auf un-
bestimmte Zeit (nach Ablauf der Mindestleistungsdauer). Eine Kiindigung ist mit
einer Frist von sechs Monaten vorgesehen. In den neueren "Erganzenden Ver-
tragsbedingungen fur die Pflege von Standardsoftware" (EVB-IT-Pflege S) ist un-
- ter Nr. 4 vorgesehen, dass grundsatzlich individuell eine Leistungsdauer verein-
bart werden kann (Mindestvertragsdauer) und der Vertrag jeweils mit einer Frist
von drei Monaten kundbar ist.

Diese intensiv zwischen maRgebenden Firmen und Organisationen im IT-Bereich
ausgehandelten Vertragsbedingungen gehen gerade nicht von einer vorgegebe-
nen, festgelegten Mindestvertragsdauer (fur die Zeit des Lebenszyklusses der
eingesetzten Software) aus, sondern uberlassen diese Festlegung den Vertrags-
parteien. Hieraus kann u.a. auch gefolgert werden, dass es in diesem Marktseg-
ment kein berechtigtes Vertrauen dahingehend geben kann, dass ohne getroffene
Absprachen der Wartungsverpflichtete in jedem Fall die Pflege und Wartung der
eingesetzten Software fur die Dauer des Lebenszyklusses garantiert, ein Kiindi-
gungsrecht fur diesen Zeitraum ausgeschlossen ist.

f) Nach allem waren die zwischen den Parteien getroffenen Absprachen hinsicht-
lich der Vertragsbeendigung (Kiindigung) wirksam; die Kiindigung durch die Kla-
gerin zum Ende des Jahres 2003 war auch aus tatsachlichen Umstanden des Ein-
zelfalls nicht ausgeschlossen. Mithin erfolgte die Kiindigung zu Recht. Eine Ver-
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tragsverletzung durch die Kléagerin ist nicht gegeben. Die Beklagte kann sich auf
Gegenrechte, Schadensersatzanspriiche, die eine Vertragsverletzung der Klagerin
zwingend voraussetzen wiirden, nicht mit Erfolg berufen.

4. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung der vertraglich ver-
einbarten Wartungsgebi]hren fur die Jahre 2002 und 2003 verurteilt. Gegenrechte
stehen ihnen nicht zu. Ihre Berufung hat in der Sache keinen Erfolg und ist daher
zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 97 Abs.1, 100 ZPO:; die Entscheidung
zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 713 ZPO.

Der Wert des Berufungsverfahrens wird auf 18.386 EUR festgesetzt.

Trueson Stein | Dr.ltzel
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| am 12. Januar 2005

1 U 1009/04 Menzer,
16 O 401/03 Amtsinspektor
Landgericht Koblenz ~ als Urkundsbeamter der

Geschaftsstelle

iy

:mm i (",0 ll

l%w

OBERLANDESGERICHT
KOBLENZ

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

1. L...P....... Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG,

Beklagte und Berufungsklager,
Prozessbevolimachtigte: Rechtsanwalte
gegen

M.. Bau-Softw?re-GmbH,

Klagerin und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanwalte

wegen Forderung aus Software-Wartungsvertrag.
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Der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz hat durch den Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Trueson und die Richter am Oberlandesgericht Stein und

Dr.ltzel auf die mindliche Verhandlung vom 8. Dezember 2004

fir Recht erkannt;

Die Berufung der Beklagten gegen das am 5. Juli 2004 verkiindete Ur-
teil der 16. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz wird zuriickgewie-
sen.

2
Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagten als Gesamt-
schuldner zu tragen.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:
l.

Die Klagerin verlangt von den Beklagten die vertraglich vereinbarte Vergutung fur
die Wartung von Software (Fachsoftware fiir das Baugewerbe).

Die Klagerin verkaufte ab 1992 den Beklagten Software fur ihre Unternehmén im
Baubereich. Die Parteien schlossen Wartungsvertrage fur diese Software ab. Im
Februar 1997 wurden neue Programmversionen durch die Klagerin an die Beklag-
ten ausgeliefert.

Im Juli 1999 vereinbarten die Parteien den Einsatz dieser Fachsoftware fur das
Baugewerbe auch an weiteren Standorten der "P....... -Gruppe". Auch der Soft-
ware-Wartungsvertrag wurde auf diese neuen Standorte ausgedehnt
(Wartungspauschale 40.000 DM).

* Nachdem die Klagerin angekiindigt hatte, ab Januar 2004 keine weiteren War-

tungsleistungen firr die gelieferten Softwareprodukte mehr erbringen zu wollen,
beglich die Beklagte zu 1. die Rechnungen fiir die Jahre 2002 und 2003 far War-
tungsleistungen nicht mehr. Diese Rechnungsbetrage liegen der Klage zugrunde.

Nach Ankiindigung der Einstellung der Wartungsleistungen ab 2004 durch die
Klagerin leitete die Beklagte zu 1. Arbeiten zur Einfuhrung einer neuen Software
fir das Baugewerbe in inrer Unternehmensgruppe ein und macht Aufwendungen
in Klage ubersteigender Hohe geltend, die sie unbedingt als Schadensersatz-
anspruch zur Aufrechnung gegen die Klageforderung stellt.

Das Landgericht hat die Klage in vollem Umfang zugesprochen und dies im We-
sentlichen damit begriindet, dass die Klagerin keine Vertragsverletzung begangen
habe und mithin den Beklagten auch nicht ersatzpflichtig sei. Vor allem habe die
Klagerin ein Recht zur Kiindigung des Wartungsvertrages zum Ende des Jahres
2003 gehabt. Diese Kundigung habe auch nicht gegen den Grundsatz von "Treu
und Glauben" verstofRen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr erstinstanzliches
Ziel (Klageabweisung) weiterverfolgen. Sie begrinden dies vor allem damit, dass
eine Kiindigung zum einen nicht erklért worden sei, eine solche zudem rechtlich
unzulassig gewesen wére und die beabsichtigte Einstellung der Wartungsarbeiten

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 4 -

ab 2004 demnach eine Vertragsverletzung darstelle, aus der sich der zur Aufrech-
nung gestellte Schadensersatzanspruch ableite.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze, den weiter zu den Akten
gereichten Unterlagen sowie auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (Seite
2-4, Bl. 75-77 d.A.) verwiesen.

Die zulassige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Die Beklag-
ten kdnnen Gegenrechte gegen die Wartungsgebuhren fir 2002, 2003 in —un-
streitiger- Hohe von 18.386,06 EUR nicht mit Erfolg geltend machen; die Aufrech-
nung greift nicht durch. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung
verurteilt.

1. Die Klagesumme -Wartungsgebiihren fiir 2002 und 2003- ist der H6he nach
unstreitig.

Die zur Aufrechnung gestellten Gegenanspriiche -Aufwendungen fiir ein Software-

‘Nachfolgesystem- kdnnen sich allenfalls aus §§ 280, 281 BGB ableiten. Als Scha-

densersatzanspriiche setzen sie ein vertragswidriges Verhalten der Klagerin vor-

aus.
Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

2. Die Klagerin hat ab April 2003 zu Recht die Erbringung von weiteren Wartungs-
leistungen fiir die Beklagten eingestellt, da diese -Beklagten- fiir 2002 und 2003
die falligen Wartungsgebiihren nicht gezahlt hatten, §§ 273, 320 BGB (s. auch
Redeker, IT-Recht in der Praxis,3. Aufl. Rn. 673). Zur Vermeidung von Wiederho-
lungen wird insoweit auf die Uberzeugenden Ausfilhrungen in dem angefochtenen
Urteil (Seite 5, Bl. 78 d.A.) verwiesen.

3. Auch soweit die Klagerin angekiindigt hat, ab 2004 keine Wartungsleistungen
mehr fur die Beklagten erbringen zu wollen, liegt ein vertragswidriges Verhalten im
vorliegenden Fall nicht vor.

a) Zunachst einmal geht der Senat in Ubereinstimmung mit der angefochtenen
Entscheidung davon aus, dass die Ankiindigung der Klagerin, die Wartungsarbei-
ten ab 2004 einstellen zu wollen, nicht die Ankiindigung eines vertragswidrigen
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Verhaltens, eines beabsichtigten kiinftigen VertragsverstoRes beinhaltet, sondern
dies rechtlich eine Kiindigung des Wartungsvertrages bedeutet. Dies folgt fiir den
Senat zweifelsfrei aus der Auslegung dieser Erklarung aus der Sicht eines objekti-
ven Dritten, § 133 BGB.

Daran andert auch die von den Prozessbevollmachtigten in der Sitzung vom 5.

Mai 2004 abgegebenen Erklarung hinsichtlich einer Kiindigung nichts, denn hier-
mit war nach den Klarstellungen in der Verhandlung vor dem Senat lediglich ge-
meint, dass eine ausdriickliche (weitere) Kiindigung von keiner der Parteien erklart
worden sei.

Mithin liegt eine Kuindigung der Klagerin zum Ende des Jahres 2003 vor.

b) Zu einer derartigen Kiindigung war die Klagerin nach den getroffenen \)ert'Fagli-
chen Absprachen (Allgemeine Wartungsbedingungen fir Software-Produkte - Nr.7
"Vertragsbeendigung", Bl. 9 d.A.) auch berechtigt. Hiernach wurde das Vertrags-
verhaltnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es konnte von beiden Seiten mit
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres gekiindigt
werden. Fur den Kunden bestand dariiber hinaus ein Sonderkiindigungsrecht bei
Wegfall des Risikos.

Diese Bestimmungen verstof3en nicht gegen §§ 307-309 BGB; vor allem verletzen
sie nicht § 309 Nr.9 BGB. Soweit die Beklagten wohl geltend machen wollen, dass
eine Kiindigung durch die Klégerin vor Ablauf des "Lebenszyklusses" (ca. 5 Jahre)
fur das eingesetzte Software-Produkt nicht zulassig sein soll, den §§ 307 ff BGB
widerspreche, mithin das vereinbarte Kiindigungsrecht fiir diesen Zeitraum nicht
wirksam sei, dringt sie mit diesem Einwand unter Beriicksichtigung der gesetzge-
berischen Wertungen nicht durch. Es bestehen schon durchgreifende Zweifel, ob
§ 309 Nr.9 BGB als auf den Schutz des Verbrauchers zugeschnittene Vorschrift
Uberhaupt im geschéftlichen Verkehr zwischen Unternehmern, wie im vorliegen-
den Fall, Anwendung finden kann (ablehnend H. Redeker, |IT-Recht in der Praxis,
3. Auflage, Rn. 664). Es ergibt sich aus den gesetzgeberischen Festlegungen ge-
rade, dass eine Uber zwei Jahre hinausgehende Bindung, so wie - sogar noch wei-
tergehend - von den Beklagten gefordert, nicht dem gesetzgeberischen Leitbild
entspricht und die vertraglichen Abreden unter Nr.7 der Vertragsbedingungen ge-
setzeskonform sind. Ein Versto gegen die §§ 307 ff BGB liegt mithin hier ersicht-
lich nicht vor (so wohl auch J. Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3. Aufl., K
184, 188 f.).
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Die Klagerin konnte demnach zu Recht zum Ende des Jahres 2003 den geschlos-
senen Wartungsvertrag kiindigen.

c) Diese Kindigung verstield im vorliegenden Fall auch nicht gegen den Grund-
satz von "Treu und Glauben", § 242 BGB. In Literatur und Rechtsprechung wer-
den in seltenen Einzelfallen solche Kiindigungsausschlusse diskutiert, z.B. fur den
Fall, dass das Wartungsunternehmen bei noch neuer und aktuell auf dem Markt
vertriebener Software sich bewusst einem bereits bei Vertragsschluss erkennbar
gewordenem Anpassungsbedarf (Umstellung auf das Jahre 2000, Euroumstellung
u.a.; s. OLG KéIn, CR 1998, 720 f. sowie Bartsch, Softwarepflege nach neuem
Schuldrecht, NJW 2002, 1526 ff., 1530) entziehen will oder aber ggfls. in dem Fall,
in dem durch eine Kiindigung der Kunde zur Zahlung von nicht geschuldeten Leis-
tungen gebracht werden soll (vgl. OLG Koblenz, NJW 1993, 3144 ff., Redeker; IT-
Recht in der Praxis, 3.Aufl., Rn.665 - m.w.N.). Ein solcher Ausnahmefall in tat-
sachlicher Hinsicht liegt hier ersichtlich nicht vor. Weitergehende Einschrankungen
des Kiindigungsrechts Gber "Treu und Glauben" greifen hier nicht ein.

aa) Zunachst einmal ist klarzustellen, dass ohne individuell getroffene vertragliche
Absprachen Gber eine langfristige Vertragsdauer (Mindestlaufzeiten von vier bis
sieben Jahren, siehe J.Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3.Aufl., Rn. K 185)
keine generelle Pflicht des Wartungsunternehmens tber "Treu und Glauben" kon-
struiert werden kann, diese Wartungsleistungen fiir den gesamten "Lebenszyklus"
einer verkauften Software sicherzustellen, einmal eingegangene Wartungsvertra-
ge in diesem Zeitraum nicht zu kindigen.

bb) Eine derartige Verpflichtung bestiinde schon tberhaupt nicht hinsichtlich eines
entsprechenden Zeitraumes (Lebenszyklus - ca. funf Jahre), berechnet ab dem
Zeitpunkt, ab dem diese Software letztmals am Markt angeboten wird.

Hierauf indes berufen sich die Beklagten. Die streitgegenstandliche Software wur-
de -unstreitig- bis 2002 verkauft. Nach Ansicht der Beklagten besteht unter Beru-
fung auf die vereinzelt gebliebene Entscheidung LG Kéin, CR 1999, 218 ff. (ab-
lehnend Schneider aaO. K 186) eine Wartungsverpflichtung der Klagerin innen
gegeniiber bis ins Jahr 2007. Eine derart weitgehende Wartungsverpflichtung, der
Ausschluss des Kiundigungsrechts, 148t sich unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt begrinden; dies vor allem auch deshalb, weil nicht an das konkret zwischen
den Parteien bestehende Vertragsverhaltnis (Softwarekauf durch die Beklagte)

-abgestellt, sondern die Verfugbarkeit des Produkts auf dem Markt als entschei-

dend angesehen wird. Diese Ansicht verkennt auch Sinn und Zweck eines War-
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tungsvertrages sowie die Abgrenzung zu den Pflichten aus dem Gewahrleistungs-
recht, die wesentlich eingeschrankter sind.

cc) Vereinzelt ist auch die Auffassung in der Literatur geblieben (siehe Zahrnt,
Vertragsgestaltung fur DV-Anwender, 3.Aufl., Nr.14.1 (4)), die eine Pflegever-
pflichtung, den Ausschluss des Kiindigungsrechtes fiir Software-Wartungsvertrige
solange als gegeben ansehen will, wie die Gewahrleistung fiir am Markt befindli-
che Produkte dauert, d.h. fir den Zeitraum: Verfugbarkeit am Markt zuziglich ge-
setzlicher Gewabhrleistungsfristen.

dd) Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass - wenn Uiberhaupt - allen-
falls von einer (berechtigten) Erwartung des Nutzers dahin ausgegangen werden
kann, dass die Softwarepflege fur den Zeitraum des Lebenszyklusses fiir das bei
ihm konkret eingesetzte Programm gesichert sein muss, d.h. fir den Zeitraum von
etwa funf Jahren ab Nutzungsbeginn bei dem betreffenden Kunden, hier bei den
Beklagten, die Softwarepflege, - wartung sichergestellt sein muss (siehe auch
Zahrnt a.a.0.- 14.2). Dies kann mit dem Gedanken gerechtfertigt werden, dass der
mit dem Erwerb einer Software intendierte Vertrags-, Leistungszweck, die Nut-
zungsmdglichkeit der Programme flr eine gewisse Zeit (Lebenszyklus), gesichert
sein muss (s. LG Kdln aaO. - Nebenpflicht aus dem urspriinglichen Software-
Erwerbsvertrag).

d) Unter Beriicksichtigung dieser Uberlegungen stellt der Senat fest, dass die bei
den Beklagten eingesetzte Programmversion von 1997 herriihrt. Die Veranderun-
gen in 1999 waren nur punktuell (Wahrungsanpassung, Umstellung auf das Jahr
2000) und fuhrten zu keiner neuen Software-Version. Mithin war die Klagerin
selbst nach der Auffassung berechtigt zu kiindigen, nach der eine Wartungsver-
pflichtung fur die Zeit des Lebenszyklusses der eingesetzten Software (ca. funf
Jahren) ab Nutzungsbeginn besteht. Hiernach war die Klagerin in jedem Fall be-
rechtigt, die Wartung zum Ende des Jahres 2003 einzustellen.

e) Zum gleichen Ergebnis kommt die vom Senat eindeutig als vorzugswiirdig an-
gesehene Auffassung, dass es in der Autonomie und Verantwortung der Parteien
liegt, gerade wenn es sich wie im vorliegenden Fall um Unternehmen handelt, eine
Mindestwartungszeit - sofern gewollt - selbstandig frei auszuhandeln und es inso-
weit -abgesehen von Ausnahmeféllen in tatsachlicher Hinsicht- keinen generellen
Ausschluss von Kundigungsrechten fir die ersten drei bis funf bis sieben Jahre

. unter dem Gesichtspunkt "Treu und Glauben" geben kann (so wohl auch Bartsch
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aa0., Schneider aaO. K 184 ff., Redeker aaO. Rn. 674 ff. - jew. m.w.Nachw.).
Hiernach ist die verwendete Klausel ohne jede Abstriche wirksam und im vorlie-
genden Fall auch anwendbar (Vertragsverhaltnis auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen, Kiindigungsmdéglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf
eines jeden Vertragsjahres). Die Klagerin hat mithin zu Recht gekandigt; inr Kin-
digungsrecht war unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eingeschrankt oder
auSgeschIossen. ' '

Ob die Beklagten im Fall der berechtigten Kiindigung Rechte aus dem Software-
Uberlassungevertrag auf Uberlassung von Unterlagen und Materialien (Pro-
gramm-/ Source-Code) zum Zwecke der weiteren Wartung durch Dritte haben,
steht hier nicht zur Entscheidung.

Der Senat kann sich zur Begriindung dieser Auffassung auch auf die Gewohnhei-
ten, Verkehrssitten in diesem Geschéaftsbereich (Software-Wartung) berufen. In
den "Besonderen Vertragsbedingungen fiir die Pflege von DV-Programmen"
(BVB-Pflege) war in § _3‘festgelegt, dass eine Mindestleistungsdauer jeweils in-
dividuell festgelegt werden kann. Es folgt danach dann eine Verlangerung auf un-
bestimmte Zeit (nach Ablauf der Mindestleistungsdauer). Eine Kiindigung ist mit
einer Frist von sechs Monaten vorgesehen. In den neueren "Erganzenden Ver-
tragsbedingungen fur die Pflege von Standardsoftware" (EVB-IT-Pflege S) ist un-
- ter Nr. 4 vorgesehen, dass grundsatzlich individuell eine Leistungsdauer verein-
bart werden kann (Mindestvertragsdauer) und der Vertrag jeweils mit einer Frist
von drei Monaten kundbar ist.

Diese intensiv zwischen maRgebenden Firmen und Organisationen im IT-Bereich
ausgehandelten Vertragsbedingungen gehen gerade nicht von einer vorgegebe-
nen, festgelegten Mindestvertragsdauer (fur die Zeit des Lebenszyklusses der
eingesetzten Software) aus, sondern uberlassen diese Festlegung den Vertrags-
parteien. Hieraus kann u.a. auch gefolgert werden, dass es in diesem Marktseg-
ment kein berechtigtes Vertrauen dahingehend geben kann, dass ohne getroffene
Absprachen der Wartungsverpflichtete in jedem Fall die Pflege und Wartung der
eingesetzten Software fur die Dauer des Lebenszyklusses garantiert, ein Kiindi-
gungsrecht fur diesen Zeitraum ausgeschlossen ist.

f) Nach allem waren die zwischen den Parteien getroffenen Absprachen hinsicht-
lich der Vertragsbeendigung (Kiindigung) wirksam; die Kiindigung durch die Kla-
gerin zum Ende des Jahres 2003 war auch aus tatsachlichen Umstanden des Ein-
zelfalls nicht ausgeschlossen. Mithin erfolgte die Kiindigung zu Recht. Eine Ver-
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tragsverletzung durch die Kléagerin ist nicht gegeben. Die Beklagte kann sich auf
Gegenrechte, Schadensersatzanspriiche, die eine Vertragsverletzung der Klagerin
zwingend voraussetzen wiirden, nicht mit Erfolg berufen.

4. Das Landgericht hat die Beklagten zu Recht zur Zahlung der vertraglich ver-
einbarten Wartungsgebi]hren fur die Jahre 2002 und 2003 verurteilt. Gegenrechte
stehen ihnen nicht zu. Ihre Berufung hat in der Sache keinen Erfolg und ist daher
zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 97 Abs.1, 100 ZPO:; die Entscheidung
zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 713 ZPO.

Der Wert des Berufungsverfahrens wird auf 18.386 EUR festgesetzt.

Trueson Stein | Dr.ltzel
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